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Öffnungszeiten: 

 
Mo.- Sa. nur mit Termin* 

 
 

* Termine können online unter www.braunschweig.de/termine - 

oder telefonisch über das Bürgertelefon unter 0531 470-1 

vereinbart werden. 

 

Plichtfelder sind mit * gekennzeichnet 

Der neue Kartenführerschein wird erst bestellt, wenn der Gebührenvorschuss bei Antragstellung entrichtet 
wurde! 

 
 

Antrag auf Umstellung der Fahrerlaubnis / 

Tausch eines unbefristeten Kartenführerscheins 

 

☐ Ich beantrage die Umstellung meiner Fahrerlaubnis der Klasse(n):  auf die ab dem 19.01.2013     

geltenden Klassen. 

☐ Ich beantrage den Umtausch meines unbefristeten Kartenführerscheins 

Meine Personalien: 
 

Familienname* ggf. Geburtsname 

Vornamen* Geschlecht* 

weiblich männlich 

Doktorgrad 

Geburtsdatum* Geburtsort* 

Wohnanschrift: (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)* 

erreichbar unter Telefon-Nr., Mobiltelefon-Nr., E-Mail 

Ich besitze die Fahrerlaubnis/den Führerschein: 
 

Klasse/n* ausgestellt am* ausgehändigt am* durch (Behörde*) Listen-Nr. / Führerschein-Nr.* 

Klasse/n ausgestellt am ausgehändigt am durch (Behörde) Listen-Nr. / Führerschein-Nr. 

Sehhilfe: 

 

 
Ich erkläre ausdrücklich, dass mir die Fahrerlaubnis nicht entzogen worden ist und dass derzeit kein 
Fahrverbot gegen mich besteht. 

 

Ich erhalte den Führerschein per Direktversand von der Bundesdruckerei übersandt. Beim Direktversand 
wird der Führerschein direkt von der Bundesdruckerei per Einwurf-Einschreiben an meine Meldeadresse 
gesandt. Durch Einwurf in meinen Briefkasten ist die ordnungsgemäße Erfüllung des Direktversandes 
erfolgt. Hierbei gilt meine zum Zeitpunkt der Antragstellung gültige Wohnadresse. Spätere melderechtliche 
Änderungen sind der Führerscheinstelle umgehend mitzuteilen. Entstehende Mehrkosten (evtl. erneute 
Versendung) trage ich. 

Sofern eine Zustellung nicht möglich ist, betrachte ich diesen Antrag nach Ablauf eines Jahres 
ab Antragstellung als erledigt und erkenne die entrichteten Verwaltungsgebühren als verfallen 
an. 

 

 
 
Datum, Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers Seite 1 von 3 

Ich trage beim Führen eines Kraftfahrzeugs eine Brille oder Kontaktlinsen*: ja nein 

http://www.braunschweig.de/termine


 



 
 
 

Hinweise: 

1) Bitte unterschreiben Sie auf dem Vordruck zur Herstellung eines Kartenführerscheins (Seite 2 

des Antrages) mit einem dokumentenechten Stift (z. B. blauer/schwarzer Kugelschreiber) mittig in 

dem Feld oben rechts. Beachten Sie, dass Sie den Rand des Feldes nicht überschreiben. Bitte das 

Lichtbild nicht aufkleben, es muss ggf. noch angepasst werden. 

 
2) Wenn Sie noch im Besitz eines Papierführerscheins sind und Ihr Führerschein nicht in 

Braunschweig ausgestellt wurde, wird eine Karteikartenabschrift Ihrer Führerscheindaten 

benötigt. Diese erhalten Sie bei der Fahrerlaubnisbehörde, die Ihren Führerschein ausgestellt hat. 

Bitte setzen Sie sich mit den Kolleginnen und Kollegen dort in Verbindung. Die 

Karteikartenabschrift wird in der Regel direkt von der Fahrerlaubnisbehörde nach Braunschweig 

gesandt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bearbeitungsvermerke der Straßenverkehrsabteilung 

1. Personalien überprüft am:  durch    

2. KBA keine ZFER 

3. Auflagen/Beschränkungen? nein ja Schlüssel-Nr.:    

4. unbrauchbaren Führerschein der Klasse(n)  eingezogen/ungültig ab    

5. Führerschein per Direktversand bestellt am    
 

 

Verwaltungsgebühren: 32,82 Euro                     (bei C,CE, CE79 ab 50. LJ) 

Kartennummer:    bezahlt: ja nein    
Datum-Handzeichen 
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Folgende Unterlagen habe ich beigefügt: 

gültiges Ausweisdokument 

Neues Lichtbild, biometrisch (entsprechend der Passverordnung, s. Foto-Mustertafel der 
Bundesdruckerei) 

bisheriger Führerschein 

Vordruck zur Herstellung eines Kartenführerscheins (VHK, s. Seite 2) 

Karteikartenabschrift (sofern der letzte Führerschein vor 1999 und von einer auswärtigen 
Behörde ausgefertigt wurde) 

ggf. Vollmacht für Antragsstellung Ehepartner/in o. ä. 
nur bei Personen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben und die Klassen C/CE (ehemals Kl. 2), 
CE79 beantragen: 

ärztliche Bescheinigung über die körperliche und geistige Eignung (nicht älter als 1 Jahr) 

augenärztliches Zeugnis oder Gutachten (nicht älter als 2 Jahre) 

nur bei Personen, die im Besitz der Klasse 3 sind und die Klasse T beantragen: 

Nachweis über die Tätigkeit in der Land-/Forstwirtschaft 


